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l. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieser Vorschrift sind:

. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBI. S. 357), zuletzt geändert

durch das Änderungsgesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313)

. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zu -

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über

kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 (GBI. S. 403)

Aufgrund der LBO und Gemeindeordnung Baden-Württemberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes

nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und

gültigen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 04. 11. 2020 wird folgendes festgesetzt:

örtliche Bauvorschriften Seite 1
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II. Örtliche Bauvorschriften

1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen einschließlich Regelungen
über Gebäudehöhen und -tiefen sowie über die Begrünung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1. 1. Dachform und Dachneigung

Die Wahl der Dachform ist frei.

1.2, Dachaufbauten und Dacheinschnitte

. Aufbauten (Z. B. Aufständerungen) zur Nutzung der Sonnenenergie sind bis maximal 2 m über der Dach-

flache zulässig. Liegende Module sind grundsätzlich erlaubt.

. Auf Flachdächern sind Solaranlagen an allen Seiten um mindestens 2, 50 m vom Dachrand abzurücken.

. Technische Dachaufbauten sowie Treppenhäuser und Aufzüge dürfen die zulässige Gebäudehöhe auf ei-

ner Grundfläche von insgesamt maximal 10 % der jeweiligen Gebäudedachfläche um maximal 3, 00 m

überragen.

1.3. Fassaden-und Dachgestaltung

. Bei Material- und Farbwahl für Außenwände und Dachdeckungen sind stark reflektierende und spiegeln -

de Materialien - ausgenommen Glas - unzulässig.

. Trapezbleche dürfen nur mit Farbanstrich verwendet werden.

2. Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

FQrWerbeanlagen gilt:

. Zulässig sind je Gewerbegrundstück freistehende Werbeanlagen bis max. 10 m2 Ansichtsflache und

. Werbeanlagen an den Gebäuden (uneingeschränkt), diese dürfen dabei die jeweiligen Traufhöhen nicht
überschreiten

. Lauf-, Wechsel- und Blinklichtanlagen sind unzulässig.

. Beleuchtete Werbeanlagen dürfen den Straßenverkehr nicht beeinträchtigen und sind blendfrei zu gestal-

ten
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3. Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flächen der
bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter
sowie über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über Art, Gestaltung und Höhe von
Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

3.1. Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen

Für die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke gilt:

. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Grünflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu

unterhalten.

. Freistehende bzw. gebäudeunabhangige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig.

3.2. Herstellung und Gestaltung der Stellplätze

Für die Gestaltung von Stellplätzen gilt:

. Stellplatzflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.

3.3. Einfriedungen

Für Einfriedungen gilt:

. Soweit Grundstücke an Verkehrsflächen angrenzen, sind Einfriedungen an diesen Seiten mindestens

1, 00 m hinter die Grundstücksgrenze zurückzusetzen.

. Entlang von öffentlichen Flächen sind Einfriedungen bis max. 1 , 80 m zulässig. Höhere Einfriedungen kön-

nen aus betrieblichen Gründen im Einzelfall als Ausnahme genehmigt werden

. Einfriedungen dürfen die Verkehrssicherheit und die Funktionsfähigkeit der Verkehrsflächen nicht beein-

trächtigen.

3.4. Geländemodellierung und -aufschüttungen

Für Gelandemodellierung und -aufschüttungen gilt:

. Bei notwendigen Geländeaufschüttungen und Geländeabgrabungen ist auf das natürliche Gelände Rück-

Sicht zu nehmen.

. Alle Geländeveränderungen (Abgrabungen, Auffüllungen) sind in den zeichnerischen Unterlagen im

Kenntnisgabe- bzw. Baugenehmigungsverfahren deutlich ablesbar und auf Straßenhöhe bezogen im vor-

handenen und geplanten Zustand darzustellen (Geländeprofile).
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 04. 11. 2020

Bearbeiter:

Jana Waf+er

BÜROGFRÖRER
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h-lohenzollernweg 1

721 86 Empfingen
07485/9769-0

info@buero-gfroerer. de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Empfingen, den ... rf.'-?.-../.l./l-.
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